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im Rahmen der Kalkulation zu Los 2 bitten wir um Prüfung bzw. Klarstellung des zugrunde 
gelegten Höchstwerts.
Für Los 2 ist ein Höchstwert von 10,7 Mio. EUR netto angegeben. Gleichzeitig weist die 
beispielhafte Hochrechnung für Los 2 insgesamt rund 57.000 Einsatzstunden jährlich über 
die einzelnen Teilbereiche aus.
Nach unserem Verständnis würde sich bei Verteilung des Höchstwerts auf die maximal 
mögliche Vertragsdauer einschließlich sämtlicher Verlängerungsoptionen bis zum spätesten 
Vertragsende von in Summe 8 Jahren und anschließender Umrechnung auf die genannten 
jährlichen Einsatzstunden ein rechnerischer Stundenverrechnungssatz für die normale 
Tagschicht ergeben, der nach unserer überschlägigen Prüfung nicht ausreicht, um den 
einschlägigen Tariflohn zuzüglich der gesetzlichen und tariflichen Lohnnebenkosten 
abzudecken.
Dies gilt insbesondere unter Berücksichtigung der im Dokument zu den wesentlichen 
Arbeitsbedingungen genannten Stundenentgelte sowie weiterer lohnrelevanter Bestandteile 
wie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Urlaubs- und Krankheitszeiten, 
Feiertagsausgleich, Sonderzahlungen, Schicht-/Wechselschichtbestandteile sowie sonstige 
tarifliche Nebenleistungen.
Wir bitten daher um Klarstellung, ob die bei den Losen genannten Höchstwerte des 
Rahmenvertrags tatsächlich jeweils für die gesamte maximal mögliche Vertragslaufzeit 
einschließlich aller Verlängerungsoptionen bis zum spätesten Vertragsende gelten sollen, 
oder ob sich die Höchstwerte auf einen kürzeren Zeitraum beziehen und dies in den 
Vergabeunterlagen entsprechend klarzustellen ist.
Sofern die Höchstwerte für die gesamte maximale Vertragslaufzeit gelten, bitten wir 
ergänzend um Prüfung, ob der Höchstwert für Los 2 unter Berücksichtigung der 
angegebenen jährlichen Einsatzstunden, der einschlägigen Tariflöhne und der 
Lohnnebenkosten auskömmlich bemessen ist.
Aus Bietersicht besteht andernfalls das Risiko, dass eine tarifkonforme und auskömmliche 
Leistungserbringung auf Basis der vorgegebenen Wertansätze nicht sachgerecht kalkulierbar 
ist.

Der Höchstwert bezieht sich auf die maximale Vertragsdauer einschließlich
aller Verlängerungsoptionen. In diesem Zusammenhang wird jedoch 
prognostiziert, dass durch die rasant entwickelnden Automatisierungs- und 
Digitalisierungsprozesse sukzessive Veränderungen in den Aufwänden und
Kosten entstehen. Die zugrundeliegenden Höchstwerte reflektieren daher 
die Prognosen und Berechnungen einer voraussichtlichen Veränderung 
des Stundenbedarfs. Die Angaben zum geschätzten Gesamtwert bzw. zur 
Gesamtmenge sind insofern unverbindlich, als sie keinen Anspruch auf 
Abruf von Einzelleistungen bis zum Höchstwert begründen. Sofern sich aus
den Vertragsbedingungen nichts Anderweitiges ergibt, besteht kein 
Anspruch auf Abruf von Mindestkontingenten.


